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Le Vice directeur de la Division du Commerce 
du Département de l ’Economie publique, J.Hotz, 

au Vorort de l ’Union suisse du commerce et de l’industrie

Copie
L  M A  Bern, 7. April  1933

Ö sterreich -  Clearingabkom m en

W ir erhielten Ihren ausführlichen und sehr interessanten Bericht vom 
27. M ä rz 1, mit dem Sie uns über das Ergebnis Ihrer Um frage bei Ihren Sektionen 
und bei einzelnen Firm en über die Neugestaltung des Zahlungsverkehrs mit 
Österreich berichten.
l . J

Es ist für uns selbstverständlich von grosser W ichtigkeit, die Auffassung der 
massgebenden Vertreter der schweizerischen Industriekreise in der F rage des 
Zahlungsverkehrs mit Österreich kennenzulernen. W ir gehen dabei durchaus mit 
Ihnen einig, dass das Ergebnis Ihrer Umfrage sehr wertvoll ist, trotzdem  die ge- 
äusserten Ansichten nicht eine einheitliche Auffassung bei den interessierten K rei
sen verraten. Die Um frage hat immerhin eine sehr wünschenswerte A bklärung 
gebracht und vor allem dargetan, dass eine M ehrheit der schweizerischen E xport
kreise, die am Handelsverkehr mit Österreich interessiert ist, keinen neuen C lea
ringvertrag mit Österreich wünscht. D a auch Sie angesichts dieser Stellungnahme 
Ihrer Sektionen und der interessierten Industriekreise glauben, uns empfehlen zu 
sollen, von einer neuen vertraglichen Vereinbarung abzusehen, werden wir nach 
A blauf des gegenwärtigen Clearingabkom m ens darauf verzichten, mit Österreich 
einen neuen Clearingvertrag abzuschliessen. Selbstverständlich werden wir uns 
angelegen sein lassen -  dessen dürfen Sie versichert sein - ,  bei den kom m enden 
H andelsvertragsverhandlungen mit Österreich der Frage des Zahlungsverkehrs 
die grösste A ufm erksam keit zu schenken und d arau f zu dringen, dass uns Ö ster
reich in dieser Beziehung möglichst weitgehende Zusicherungen g ib t2.

1. Non reproduit.
2. P ar échange de notes le 23 mai, l ’accord p o u r le règlem ent des pa iem ents résultant du com 
m erce des m archandises entre la Suisse et l ’Autriche est déclaré caduc (R O , 1933, vol.49, 
p. 374).
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